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B E K A N N T M A C H U N G 
 

zur Sitzung des Bau- und Planungsausschusses der Stadt Rheinberg am Dienstag, 12.11.2024, 
17:00 Uhr im Raum 249 des Stadthauses in Rheinberg 

 
 
 
 

Tagesordnung 
 
Öffentliche Sitzung 
 

1. Prüfung der Einladung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

2. Ausschließungsgründe gemäß § 31 GO 
 

3. Anerkennung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung vom 10.09.2024 
 

4. Fragestunde für Einwohner*innen 
 

5. Ergänzung(en) der Tagesordnung 
 

6. Beratendes Mitglied 
 

7. Vorstellung der Pläne der Spielplätze Memeler Ring, Allensteiner Straße und Kolberger 
Weg 

 

8. Aktualisierung der Friedhofsgebührensatzung 
 

9. Bürgerantrag gem. § 24 GO NRW zur Verfügungstellung von alternativen 
Bestattungsformen auf dem Friedhof Budberg 

 

9.1 Bürgerantrag gem. § 24 GO NRW zur Verfügungstellung von alternativen 
Bestattungsformen auf dem Friedhof Budberg 

 

10. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
hier: B-Plan 14 - Entwicklung des ehemaligen Messeareals 

 

11. Bebauungsplan Nr. 1 - Westlich der Römerstraße - 6. Änderung in Rheinberg-Annaberg 
- Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

 

12. Durchführung von verkehrsberuhigenden und/oder geschwindigkeitsreduzierenden 
Maßnahmen im Stadtgebiet 
- Beratung von Anträgen 

 

13. Sonnenschutz Kindertagesstätte Zu den Stationen 4 
hier: CDU-Antrag vom 30.09.2024 

 

14. Bericht über die Ausführung von Beschlüssen 
 

15. Sachstandsbericht Dez. III 
 

16. Anfragen, Mitteilungen, Verschiedenes 
 

 
Nichtöffentliche Sitzung 
 

17. Prüfung der Einladung und Beschlussfähigkeit 
 

18. Ausschließungsgründe gemäß § 31 GO 
 

19. Anerkennung der Niederschrift über die nichtöffentliche Sitzung vom 10.09.2024 
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Bekanntmachung zur 6. Sitzung des Bau- und Planungsausschusses 2 von 2 

20. Ergänzung(en) der Tagesordnung 
 

21. Veräußerung von städt. Baugrundstücken im Bereich 
B-Plan 2 Budberg - von-Büllingen-Straße - im Bieterverfahren 

 

22. Kostenübersicht Neu-/Umbau Europaschule 
 

23. Kostenübersicht Altes Rathaus Rheinberg 
 

24. Berichtswesenliste über Aufträge ab 7.500 € 
 

25. Bericht über die Ausführung von Beschlüssen 
 

26. Anfragen, Mitteilungen, Verschiedenes 
 

 
 
 
Rheinberg, 30.10.2024 
 
 
gez.  
 
Klaus Vaupel 
Ausschussvorsitzender 
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B E K A N N T M A C H U N G 
 

zur Sitzung des Ausschusses für Soziales, Familien und Senioren der Stadt Rheinberg am 
Mittwoch, 13.11.2024, 17:00 Uhr im Raum 249 des Stadthauses in Rheinberg 

 
 
 
 

Tagesordnung 
 
Öffentliche Sitzung 
 

1. Prüfung der Einladung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

2. Ausschließungsgründe gemäß § 31 GO 
 

3. Anerkennung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung vom 18.09.2024 
 

4. Fragestunde für Einwohner*innen 
 

5. Vorstellung der Arbeit des Vereins Frauen helfen Frauen e.V. in Rheinberg 
 

6. Abschluss eines Vertrags über die Wohnviertelarbeit und allgemeine Sozialberatung in 
Rheinberg 

 

7. Änderung der Richtlinien über Zuschüsse an soziale, caritative oder gemeinnützige Vereine 
und Verbände in Rheinberg 

 

7.1 Änderung der Richtlinien für Zuschüsse an Seniorengruppen 
 

7.2 Bezahlkarte für Geflüchtete; 
Bezug: Antrag der FDP-Fraktion vom 16.02.2024 

 

8. Ergänzung(en) der Tagesordnung 
 

9. Bericht über die Ausführung von Beschlüssen 
 

9.1 Sachstandsbericht Soziales und Integration 
 

9.2 Sachstand zur Soizalplanung 
 

10. Anfragen, Mitteilungen, Verschiedenes 
 

 
Nichtöffentliche Sitzung 
 

11. Prüfung der Einladung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

12. Ausschließungsgründe gemäß § 31 GO 
 

13. Anerkennung der Niederschrift über die nichtöffentliche Sitzung vom 18.09.2024 
 

14. Vertragsentwurf zur Wohnviertelarbeit und allgemeinen Sozialberatung in Rheinberg 
 

15. Ergänzung(en) der Tagesordnung 
 

16. Bericht über die Ausführung von Beschlüssen 
 

17. Anfragen, Mitteilungen, Verschiedenes 
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Bekanntmachung zur 4. Sitzung des Ausschusses für Soziales, Familien und Senioren 2 von 2 

Rheinberg, 28.10.2024 
 
 
gez.  
 
Klaus-Peter Tullius 
Ausschussvorsitzender 
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Bekanntmachung der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH i.L.  
über den Jahresabschluss sowie Lagebericht zum 31.12.2023 
 
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH i.L. 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
Die Gesellschafterversammlung der Grafschafter Gewerbepark GmbH i.L. hat am 
04.07.2024 den Jahresabschluss zum 31.12.2023 festgestellt und wie folgt beschlos-
sen: 
 

„Der Jahresabschluss der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH i.L. zum 
31.12.2023 wird mit einer Bilanzsumme von 1.730.677,51 Euro und einem Jahresfehl-
betrag von 187.282,44 Euro festgestellt.  
 

Die Gesellschafter leisten eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 
187.282,44 Euro. Auf diesen Jahresverlust haben die Gesellschafter im Jahr 2023 be-
reits Zahlungen in Höhe von insgesamt 170.925,00 Euro geleistet.   

Der Jahresfehlbetrag 2023 wird durch Einzahlung und Entnahme aus der Kapitalrückla-
ge ausgeglichen.  

Der Jahresfehlbetrag wird durch Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen. Die 
Einlage in Höhe von 16.357,43 Euro kann nach dem Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung bis zum 31.8.2024 ohne Verzinsung an die GGG GmbH geleistet werden. Ab 
dem 1.9.2024 ist sie mit einem Zins von 2 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu ver-
zinsen. 

Die Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH wird die Einlage in Höhe von 16.357,43 
Euro von den Gesellschaftern gemäß dem Beteiligungsverhältnis anfordern. Die Anfor-
derung wird zeitnah nach der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung erfol-
gen. 

Außerdem verpflichten sich die Gesellschafter, auch den Jahresfehlbetrag für das Jahr 
2024 durch eine spätere Einlage in die Kapitalrücklage auszugleichen.   

Die Gesellschafterversammlung erteilt den Liquidatoren / der Geschäftsführung Entlas-
tung für das Geschäftsjahr 2023. 
 

Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Aufsichtsrat Entlastung für das Geschäfts-
jahr 2023“ 
 
 

 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft AKP Fassin Hamacher Herrnkind Partnerschaft mbH, Kre-
feld, vertreten durch den Wirtschaftsprüfer, Herrn Andrè Tönnissen, hat am 03. Mai 
2024 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 
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Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH i. L. – bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben 
wir den Lagebericht der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH i.L. für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, 

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 
31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 
zum 31. Dezember 2023 und  

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ge-
sellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jah-
resabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs.3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben un-
sere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und 
den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen we-
sentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind 
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung 
mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen 
Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung 
und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verant-
wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten ent-
gegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen we-
sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maß-
nahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts 
in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermögli-
chen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 
Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.  
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ge-
sellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit 
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prü-
fung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 
dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-
lage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen 
von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 
- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahres-

abschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resuldierende wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultie-
rende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen 
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
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Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses  
relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebe-
nen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-
samkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen  
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der  
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungs-
vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann. 

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließ-
lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine  
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü-
fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurtei-
len die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein 
eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-
fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 
etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen." 
 
Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschrif-
ten und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F. 
(10.2021)). 
 
Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses 
Prüfungsberichts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus. 
 
Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichts in einer 
von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschießlich der Übersetzung in andere 
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Sprachen) erfordert unsere erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk 
zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin. 
 

 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit  
 

 vom  15. November bis  15. Dezember 2024 
 

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Genender Platz 1 in Moers, während der Ge-
schäftszeiten zur Einsichtnahme aus. 
 
 
Moers, den 23. Oktober 2024 
 

 
 
Beate Träm       
Liquidatorin       
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Bekanntmachung der wir4-Agentur für Wirtschafts- und Strukturförderung GmbH 
über den Jahresabschluss sowie Lagebericht zum 31.12.2023. 
 
 
wir4-Agentur für Wirtschafts- und Strukturförderung Moers, Kamp-Lintfort, 
Neukirchen-Vluyn und Rheinberg GmbH 
 
 
Bekanntmachung 
 
Die Gesellschafterversammlung der wir4-Agentur für Wirtschafts- und 
Strukturförderung GmbH hat am 04.07.2024 den Jahresabschluss zum 31.12.2023 
festgestellt und wie folgt beschlossen: 
 
Der Jahresabschluss der wir4-Agentur für Wirtschafts- und Strukturförderung Moers, 
Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg GmbH zum 31.12.2023 wird mit 
einer Bilanzsumme von 480.197,68 Euro und einem Jahresfehlbetrag von 
262.407,58 Euro festgestellt.  

 
Die Gesellschafter leisten eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe 262.407,58 
Euro. Auf diesen Jahresverlust haben die Gesellschafter im Jahr 2023 bereits 
Zahlungen in Höhe von insgesamt 278.400,00 Euro geleistet. 

Der Jahresfehlbetrag 2023 wird durch Einzahlung und Entnahme aus der 
Kapitalrücklage ausgeglichen. Die für das Jahr 2023 über den Jahresfehlbetrag 
bereits geleistete Einzahlungen werden den Gesellschaftern zurückerstattet. 

Außerdem verpflichten sich die Gesellschafter, auch den Jahresfehlbetrag für das 
Jahr 2024 durch eine spätere Einlage in die Kapitalrücklage auszugleichen. 

Die Gesellschafterversammlung erteilt der Geschäftsführung Entlastung für das 
Geschäftsjahr 2023. 
 
Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Aufsichtsrat Entlastung für das 
Geschäftsjahr 2023. 
 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AKP Fassin Hamacher Herrnkind Partnerschaft 
mbH, Krefeld, vertreten durch den Wirtschaftsprüfer Herrn Andrè Tönnissen, hat am 
02. Mai 2024 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
Prüfungsurteile 

 
Wir haben den Jahresabschluss der wir4-Agentur für Wirtschafts- und Strukturförderung 
Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg GmbH - bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom  
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1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben 
wir den Lagebericht der wir4-Agentur für Wirtschafts- und Strukturförderung Moers, Kamp-
Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 
bis zum 31. Dezember 2023 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 
der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 und 

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

 

Gemäß § 322 Abs.3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen  
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat. 
 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und 
den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. 
Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtürmern ist.  
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür  
verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 
sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des  
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die 
Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen 
gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um  
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses 
der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des  
Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der 
Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von 
dolosen Handlungen oder Irrtürmern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können dolosen Handlungen oder Irrtürmern resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 
· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im 

Jahresabschluss und im Lagebericht, aufgund doloser Handlungen oder Irrtümern, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie  
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen 
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resulierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei 
Verstößen höher als das Risiko, dass aus Irrtürmern resultierende wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen  
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der  
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil 
zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

· beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft vermittelt. 

· beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine  
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

· führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten 
Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während 
unserer Prüfung feststellen.“ 
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Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW 
PS 450 n.F. (10.2021)). 
 
Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichts in einer 
von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschießlich der Übersetzung in andere 
Sprachen) erfordert unsere erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk 
zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB 
hin. 
 
 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit 
 
 vom    15. November   bis   15. Dezember 2024 
 
in  den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Genender Platz 1 in Moers,  
während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme aus. 
 
Moers, 23. Oktober 2024 
 

 
Beate Träm 
Geschäftsführerin 
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